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Zwischen  
 
 

Firma:  
  
Name:  
  
Strasse:  
  
PLZ  Ort:  
    
  Ortsteil  
  
Telefon:  
  
E-Mail  
  
Installationsadresse, falls abweichend:  
  

 
 
und der 
 
 

Stadtwerke Marburg GmbH 
Am Krekel 55 

35039 Marburg 
(SWM) 

 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
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Leistungsbeschreibung 
Internetfestanschluss via Funk 
„Wireless-DSL“ 
 

1.  Art der Leistung 

 

Die Stadtwerke Marburg GmbH (nachfolgend Stadtwerke) 

stellen  dem Kunden den Zugang zum eigenen  Wireless-

DSL-Netz und damit die Möglichkeit einer breitbandigen  

Datenverbindung  zur Übermittlung von IP-Paketen zum 

und vom Internet zur Verfügung (Breitband-

Internetverbindung). 

 

2.  Geschwindigkeit 

 

a) Die Anbindung wird mit einer 

Übertragungsgeschwindigkeit (Bandbreite) lt. Auftrag 

angeboten. 

Die angegebenen Übertragungsgeschwindigkeiten 

verstehen sich als Maximalwerte, nicht als garantierte 

Werte. Die jeweils nutzbare Übertragungsgeschwindigkeit 

ist abhängig von den im Nutzungszeitraum bestehenden 

Netzauslastungen. Die Stadtwerke werden das eigene Netz 

inkl. der Internetanbindung aber so bemessen, dass die 

Übertragungsgeschwindigkeit regelmäßig erreicht wird und 

auch in Stoßzeiten nicht regelmäßig um Größenordnungen 

unter der angegebenen Geschwindigkeit  liegt oder gar auf 

das Niveau von ISDN-Verbindungen absinkt. 

Angaben zu oder Zusicherungen von Übertragungs-

geschwindigkeiten zu bestimmten Hosts im Internet sind 

aufgrund der technischen Struktur des Internets nicht 

möglich. 

 

b) Die Laufzeitverzögerung für IP-Pakete durch die 

Funkanbindung liegt im Mittel in der Größenordnung von 

DSL-Anbindungen (< 100ms) 

 

c)  Einmal täglich kann eine kurzzeitige (wenige Sekunden) 

Trennung der Verbindung erfolgen (Zwangstrennung). Eine 

sofortige Wiedereinwahl ist möglich. Der Zeitpunkt wird auf 

wenig frequentierte Uhrzeiten gelegt (bspw. 4 Uhr 

morgens). 

 

3. Datenübertragungsvolumen, Nachberechnung 

 

Der monatliche Grundpreis enthält ein bestimmtes 

monatliches Datenübertragungsvolumen, welches sich aus 

der Summe der Datenübertragungen zum Kunden 

(Download) und zum Internet (Upload) zusammensetzt.  

Überscheitet der Kunde im Abrechnungsmonat das 

vereinbarte Datenübertragungsvolumen, so ist dieses 

Mehrvolumen mit dem vertraglich vereinbarten Preis pro 

angefangene Abrechnungseinheit lt. Tarif zu vergüten.  

Abrechnungszeitraum ist der Kalendermonat. 

Ein im Abrechnungsmonat nicht genutztes 

Datenübertragungsvolumen verfällt; es kann nicht in den 

nächsten Abrechnungsmonat übertragen werden. 

 

4. Übertragungstrecke 

 

Die Verbindung zum Kunden erfolgt mittels Datenfunk. 

Dieser erfordert i.d.R. eine freie Sichtverbindung zwischen 

Antenne und Sender. Daher können die SWM die 

Verfügbarkeit des Netzugangs nicht überall gewährleisten.  

Die Übertragung erfolgt gesichert, sodass sie mit üblichen 

Methoden (WLAN-Sniffer, WEP-Schlüsselknackprogramme 

etc.) nicht abhörbar ist. 

 

 

5. Notwendige Empfangseinrichtungen 

 

Der Kunde benötigt für die Nutzung des Angebots ein 

spezielles Funkmodem. Dieses kann nur bei den 

Stadtwerken erworben oder gemietet werden. Das 

Funkmodem wird durch die Stadtwerke konfiguriert; der 

Kunde hat keinen Anspruch auf Zugang zu der 

Konfigurationsschnittstelle des Funkmodems. 

Die Geräte werden gemäß der beiliegenden 

Installationsanleitung vom Kunden installiert. Auf Wunsch 

kann die Installation kostenpflichtig durch die Stadtwerke 

oder seitens eines Kooperationspartners erfolgen. Der 

Kunde wird auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften 

insbesondere für die Installation von Antennen (Blitzschutz, 

Erdung etc.) hingewiesen. 

 

6.  Andere Internetprovider 

 

Über die angebotene Funk-Internetanbindung kann der 

Zugang zum Internet nur über die Stadtwerke als sog. 

„Provider“ erfolgen. Die Wahl anderer Anbieter ist nicht 

möglich. 

 

7. Mehrplatzbetrieb 

 

Die Internet-Anbindung kann im Einzelplatz- oder 

Mehrplatzbetrieb verwendet werden.  

Mehrplatzbetrieb ist jedoch nur innerhalb der Wohnung 

bzw. des Haushalts bzw. bei Business-Tarifen des 

Betriebes zulässig. Eine darüber hinausgehende 

Gemeinschaftsnutzung eines Anschlusses bspw. durch 

Nachbarn mit WLAN ist nicht zulässig. 

In Ausnahmefällen, bspw. wenn der Nachbarn durch eine 

ungünstige Lage selber keine Möglichkeit zum Empfang hat 

oder es andere Gründe gibt, können die Stadtwerke nach 

Absprache eine Zustimmung zur haushaltsübergreifenden 

Nutzung erteilen. 

 

 

 



 

Seite: II von  V 

8. Mehrwertdienste 

 

Das Angebot beinhaltet keine sog. Mehrwertdienste wie 

bspw. die Zurverfügungstellung einer E-Mail-Adresse oder 

einer Homepage. 

 

9. IP Adressen 

 

a)  Die Internetanbindung umfasst die Zuteilung der 

erforderlichen IP-Adressen (Adressraum). 

Standardmäßig wird 1 nutzbare globale IP-Adresse 

zugeteilt. Sofern rechtzeitig bei Antragstellung die 

Erforderlichkeit weiterer Adressen entsprechend den 

Richtlinien des RIPE NCC (www.ripe.net) dokumentiert 

wurde (Netzwerkplan bzw. –beschreibung), wird bei 

Business-Tarifen die gewünschte Anzahl von IP-Adressen 

zugewiesen. 

 

b) Die Zuteilung erfolgt aus dem Provider Aggregatable 

(PA) Adressraum der Stadtwerke beim RIPE NCC. Eine 

Weiternutzung der überlassenen IP-Adressen durch den 

Kunden ist nach Vertragsende rechtlich und technisch  

n i c h t  möglich.  

 

c) Entsteht während der Laufzeit des Vertrages ein als 

erforderlich dokumentierter Mehrbedarf, so werden auf 

Wunsch dem Kunden bei Business-Tarifen weitere IP-

Adressen überlassen. In diesem Zusammenhang müssen 

jedoch ggfs. bereits überlassene Adressen zurückgegeben 

werden, um weiterhin einen einheitlich routebaren 

Adressraum zu ermöglichen. 

 

d) Für die Überlassung von mehr als einer IP-Adresse kann 

ein angemessenes einmaliges und/oder mtl. Entgelt 

verlangt werden. 

 

e) Im Rahmen dringender betrieblicher Erfordernisse 

behalten sich die Stadtwerke das Recht vor, zugewiesenen 

Adressraum auszutauschen (Renumbering). Die 

Stadtwerke werde eine solche Maßnahme nach Möglichkeit 

mindestens 1 Monat im Voraus ankündigen und in 

Absprache mit den Kunden der Stadtwerke einen Zeitpunkt 

wählen, der für möglichst viele Beteiligte die geringsten 

negativen  Auswirkungen zeitigt. 

Ersatzansprüche  wegen eines hieraus möglicherweise  

resultierenden Aufwands oder Schadens beim Kunden sind 

ausgeschlossen. Ersatzansprüche wegen grob fährlässig 

oder vorsätzlich von den Stadtwerken zu vertretender 

Umstände bei einer solchen Umstellung bleiben unberührt. 

 

10.  Verfügbarkeit 

 

Die Anbindungen haben im Jahresmittel eine Verfügbarkeit 

von mindestens 97,5 %. 

 

 

11. Störungen und Störungsdienst 

 

a) Die Stadtwerke beseitigen Störungen ihrer 

Netzeinrichtungen im Rahmen der betrieblichen und 

technischen Möglichkeiten unverzüglich.  

 

b) Störungsmeldungen werden von den Stadtwerken 

telefonisch montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr 

(jedoch nicht an gesetzlichen Feiertagen) 

entgegengenommen und bearbeitet. In dieser Zeit wird 

auch Unterstützung per Telefon und E-Mail angeboten. 

Außerhalb dieser Zeit werden lediglich Störungsmeldungen 

per E-Mail oder Fax entgegengenommen, ein Anspruch auf 

Bearbeitung besteht nicht. 

 

c)  Bei Business-Tarifkunden werden Störungen im 

Regelfall binnen 24 Stunden beseitigt, soweit die Ursache 

in den Netzeinrichtungen der Stadtwerke oder den 

überlassenen Empfangseinrichtungen begründet ist. 

Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage werden bei 

Ermittlung dieser Frist nicht berücksichtigt. 

Erforderlichenfalls wird (kostenlos) ein Techniker zur 

Störungsanalyse bzw. -beseitigung zum Kunden entsandt.  

Die kostenlose Entstörungstätigkeit ist auch beendet, wenn 

festgestellt wird, dass die Störung ihre Ursache nicht in den  

Netzeinrichtungen der Stadtwerke oder den überlassenen 

Empfangseinrichtungen hat. Wünscht der Kunden weitere 

Maßnahmen zur Störungsbeseitigung an seinen 

Einrichtungen (Anschlusskabel, Netzwerk, Firewall, PC  

etc.), müssen diese kostenpflichtig beauftragt werden. 

Defekte überlassene Empfangseinrichtungen werden vor-

Ort ausgetauscht, sofern sie hinreichend zugänglich sind. 

 

d) Bei Privattarif-Kunden wird telefonische Unterstützung 

bei der Fehlersuche und Behebung geleistet. Bei  einem 

Defekt an den überlassenen Empfangseinrichtungen kann 

der Kunde bei den Stadtwerken oder bei einem 

beauftragten Unternehmen im Austausch  ein Ersatzgerät 

bekommen. Ein Vor-Ort-Service ist im Privatkundentarif  

nicht enthalten. 

Eine evtl. erforderliche Demontage und erneute Montage 

von defekten überlassenen Einrichtungen obliegt dem 

Kunden. 

 

e) Auf die Pflicht gem.  § 3 Nr. 8 AGB, vor einer 

Störungsmeldung im Rahmen der Möglichkeiten des 

Kunden sorgfältig zu prüfen, ob die Störung Ihre Ursache 

überhaupt im Verantwortungsbereich der Stadtwerke hat, 

wird ausdrücklich hingewiesen. Leichtfertige und 

offenkundig unbegründete Störungsmeldungen können, 

insbes. im Wiederholungsfall und bei Vor-Ort-Einsätzen, 

Kostenerstattungsansprüche auslösen. 
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Besondere Geschäftsbedingungen der 
Stadtwerke Marburg für Wireless-DSL-
Internetverbindungen 
 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 

1. Die nachfolgenden Bedingungen regeln die 

Bereitstellung eines Wireless-DSL-Netzzugangs durch die 

Stadtwerke Marburg GmbH (nachstehend Stadtwerke).  

 

2. Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus 

der Leistungsbeschreibung und etwaigen Sonder-

Vereinbarungen. 

 

 

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 

 

Ein gültiger Vertrag kommt erst mit Unterzeichnung des 

Vertrages durch die Stadtwerke zustande. 

 

 

§ 3 Pflichten des Kunden 

 

Der Kunde ist verpflichtet, 

 

1. keine Veränderungen an den Anschlusseinrichtungen 

der Stadtwerke vorzunehmen,  

 

2. erkennbare Schäden an den Anschlusseinrichtungen 

unverzüglich mitzuteilen, 

 

3. keine rechtswidrigen Inhalte im Internet anzubieten, 

 

4.  keine sog. „Spam-Mail“, d.h.  E-Mails zu kommerziellen 

oder Werbezwecken an Empfänger, die diesen E-Mails 

nicht ausdrücklich vorher zugestimmt haben, zu versenden. 

Gleiches gilt für Spam-News, d.h. den Versand von 

Nachrichten im USENET zu den genannten Zwecken. 

 

5. eigene Systeme, die für den Versand von elektronischen 

Nachrichten (E-Mail, News) geeignet und/oder bestimmt 

sind, so zu konfigurieren, dass der Versand nur einem 

autorisierten Benutzerkreis möglich ist und somit anonymer 

Versand von Spam-Nachrichten über die Systeme nicht 

möglich ist (Verbot von sog. Open-Mail-Relays). 

 

6. keine Einrichtungen zu benutzen oder Anwendungen 

auszuführen, die den Netzbetrieb der Stadtwerke stören 

oder dessen Sicherheit gefährden. 

 

7. für von ihm gewünschte mehrere international routebare 

(„offizielle“) IP-Adressen die erforderlichen Angaben und 

ggfs. Dokumentationen zur Verfügung zu stellen, um eine 

Registrierung der IP-Adressen durch das zuständige RIPE-

NCC zu ermöglichen. 

 

8. vor Abgabe einer Störungsmeldung an die Stadtwerke zu 

überprüfen, ob die Störung möglicherweise außerhalb des 

Verantwortungsbereich der Stadtwerke liegt. Stellt sich 

nach einer Störungsmeldung heraus, dass keine Störung 

im Verantwortungsbereich der Stadtwerke vorlag, hat der 

Kunde den entstandenen Überprüfungsaufwand zu 

ersetzen, sofern der Kunde dies hätte erkennen können. 

Der Verantwortungsbereich der Stadtwerke im Sinne dieser 

Vorschrift erstreckt sich auf die eigenen technischen 

Einrichtungen inkl. Leitungsstrecken, auf dem Kunden im 

Rahmen des Vertrages zur Verfügung gestellte 

Übergabeeinrichtungen sowie auf die Verbindung der 

Stadtwerke an das Internet (Verbindung zum Backbone des 

Carriers/Providers). 

 

 

§ 4 Vermietete Empfangseinrichtungen 

 

1. Dem Kunden werden die notwendigen 

Datenfunkübertragungseinrichtungen (Funkmodem) 

vermietet oder verkauft. 

 

2. Die Installation und Montage der Empfangseinrichtungen 

erfolgt durch den Kunden oder auf dessen Kosten durch ein 

vom Kunden beauftragtes Installationsunternehmen. Die 

Montage muss fachgerecht unter Beachtung der geltenden 

Vorschriften (insbes. hinsichtlich Blitzschutz und Erdung) 

erfolgen. Die mitgelieferten Elemente gegen Eindringen von 

Wasser in die Empfangseinheit (Dichtung an der 

Anschlussseite der  Kabeltülle, Schraubdichtung an die 

Kabeleinführung) sind sorgfältig anzubringen und zu 

überprüfen. 

Dem Kunden wird eine ausführliche Installationsanleitung 

mitgeliefert.  

 

3. Jeder Versuch, die geschützte Konfigurationsschnittstelle 

der überlassenen Einrichtungen zu überwinden, ist 

untersagt. Weiter ist jegliche Änderung der 

Konfigurationseinstellungen  der überlassenen 

Einrichtungen strikt untersagt. Eine solche Änderung kann 

erhebliche Störungen des Netzes und/oder anderer 

Teilnehmer zur Folge haben und dementsprechende 

Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. 

 

4. Die Vermietung erfolgt vor allem im Interesse des 

Kunden, um hohe Anfangsinvestitionen (Kaufpreis) auf 

Kundenseite zu vermeiden. 

 

5. Bei einer Kündigung hat der Kunde die überlassenen 

Einrichtungen unverzüglich nach Vertragsende auf eigene 

Kosten abzubauen und im Kundenzentrum der Stadtwerke 

zurückzugeben. 
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§ 5 Zahlung, Einwendung gegen Abrechnung, 

Preisänderung 

 

1. Monatliche Preise werden zu dem in der Rechnung 

angegebenen Zeitpunkt,  spätestens jedoch zum 

Monatsende fällig. Nutzungsabhängige Entgelte werden zu 

dem in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt, frühestens 

jedoch 7 Tage nach Zugang der Rechnung fällig. 

 

2. Einwendungen gegen die Abrechnung nutzungs-

abhängiger Preise müssen unverzüglich, spätestens  

binnen 2 Monaten nach Rechnungszugang schriftlich bei 

den Stadtwerken eingehen. Mit Ablauf der Frist von 2 

Monaten gilt die Abrechnung als genehmigt, sofern der 

Kunde die Frist nicht  unverschuldet versäumt hat. Der 

Kunde stimmt dem Löschen der Verkehrsdaten nach Ablauf 

der Einwendungsfrist zu. 

Auf die Folgen einer unterlassenen rechtzeitigen 

Einwendung wird in den Abrechnungen besonders 

hingewiesen. 

Gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben unberührt. 

 

3. Bei einer Änderung des gesetzlichen 

Umsatzsteuersatzes ändert sich der Bruttopreis für 

Privatkunden entsprechend. Hieraus ergibt sich kein 

Sonderkündigungsrecht gemäß Absatz 4. 

Nettopreise gegenüber Firmenkunden verstehen sich zzgl. 

aktuell gültiger Umsatzsteuer.  

 

4. Die Stadtwerke sind berechtigt, nach Ablauf der 

Mindestvertragslaufzeit den Preis zu ändern. Eine 

Preisänderung ist dem Kunden 2 Monate im Voraus 

mitzuteilen. Der Kunde hat bei einer Preisänderung zu 

seinen Ungunsten ein Sonderkündigungsrecht zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preiserhöhung, 

welches binnen 1 Monat nach Zugang der 

Preiserhöhungsankündigung ausgeübt werden muss. 

 

 

§ 6 Beginn, Laufzeit und ordentliche Kündigung 

 

1. Der Vertrag und damit die Zahlungspflicht des Kunden 

beginnen mit der Bereitstellung der Leistung zu laufen. 

Werden dem Kunden notwendige Empfangseinrichtungen 

vermietet oder verkauft, die er selbst abzuholen hat (wie bei 

Wireless-DSL), beginnt der Vertrag 14 Tage nach 

Absendung der Mitteilung über die funktionsbereite 

Bereitstellung dieser Einrichtungen. Erfolgt der Zugang der 

Mitteilung ausnahmsweise später, beginnt der Vertrag 

spätestens mit dem Zugang. 

 

2. Beginnt danach der Vertrag im Zeitraum vom 1.-15. 

eines Monats, wird im ersten Monat der volle Monat 

berechnet; beginnt er nach dem 15. eines Monats, wird die 

Grundgebühr im ersten Monat nicht berechnet. Evtl. 

Mehrvolumen ist jedoch zu zahlen. Eine taggenaue 

Abrechnung erfolgt nicht. 

 

3. Der Vertrag läuft über den vereinbarten Mindestzeitraum. 

Wird er nicht rechtzeitig gemäß Nr. 4 gekündigt, verlängert 

sich der Vertrag jeweils um weitere 12 Monate. 

 

4. Der Vertrag kann von beiden Parteien frühestens zum 

Ablauf der vereinbarten Mindestvertragsdauer gekündigt 

werden. Die Kündigung ist nur zum Monatsende möglich; 

die Kündigung muss den Stadtwerken mindestens 3 

Monate vor dem beabsichtigten Vertragsende schriftlich 

zugehen. 

 

5. Unabhängig von der Vertragslaufzeit kann der Kunde 

den Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende 

kündigen, wenn er zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Kündigung aus dem Wireless-DSL-Versorgungsbereich der 

Stadtwerke Marburg wegzieht oder weggezogen ist. Der 

Kunde hat dies auf Verlangen mittels 

Meldebescheinigungen (Ab- und Anmeldung) 

nachzuweisen. Innerhalb der ersten 12 Monate der 

Mindestvertragslaufzeit ist dieses Recht jedoch 

ausgeschlossen. 

 

 

§ 7 Verzug, Vertragsverletzung, Außerordentliche 

Kündigung, Sperre 

 

1. Ist der Kunde mit einem nicht unerheblichen Betrag, der 

mindestens 75,- € erreicht, in Verzug, können die 

Stadtwerke den Anschluss des Kunden sperren. Sperren 

dürfen frühestens 2 Wochen nach schriftlicher Androhung 

erfolgen. Die Androhung kann mit der  Mahnung verbunden 

werden.  Monatliche Preise sind während der Sperre 

weiterhin zu entrichten. Aufwand, der durch die Sperre 

entsteht, ist vom Kunden zu ersetzen. Dieser Aufwand 

beträgt mindestens 10,00 €. 

Den Kunden bleibt der Nachweis unbenommen, dass der 

Aufwand diese Beträge unterschreitet. 

 

2. Ist der Kunde  

(a) mit der Bezahlung des Preises für zwei aufeinander 

folgende Monate  oder 

(b) über einen längeren Zeitraum mit der Bezahlung eines 

Betrages, der dem monatlichen Preis für 2 Monate erreicht, 

in Verzug, können die Stadtwerke den Vertrag fristlos 

kündigen.  

 

3. Verletzt der Kunde sonstige vertragliche Pflichten 

erheblich oder nachhaltig und setzt er dieses Verhalten 

trotz Abmahnung fort, können die Stadtwerke den Vertrag 

fristlos kündigen 
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4. Bei Vorliegen der Voraussetzungen einer fristlosen 

Kündigung kann unabhängig vom Ausspruch der 

Kündigung der Anschluss ohne Androhung sofort gesperrt 

werden. 

 

5. Im Falle einer fristlosen Kündigung hat der Kunde einen 

Schadensersatz in Höhe von 50% der bis zum Ablauf der 

regulären Vertragslaufzeit zu zahlenden monatlichen Preise 

im günstigsten Tarif zu zahlen. Der Betrag ist in einer 

Summe sofort fällig. 

Der Betrag ist entsprechend anzupassen, wenn der Kunde 

einen niedrigeren oder die Stadtwerke einen höheren 

Schaden nachweisen. 

 

6.  Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen 

Verzugs (bspw. Verzugszinsen) bleibt vorbehalten. 

Insbes. hat der Kunde bei Nichteinlösung von Lastschriften 

die entstehenden Rücklastschriftgebühren zu ersetzen. 

 

 

§ 8 Haftung 

 

1. Ausgeschlossen sind sämtliche Schadensersatz-

ansprüche des Kunden für Schäden, insbes. den Verlust 

von Daten, entgangenen Gewinn oder sonstige 

Vermögensschäden des Kunden, soweit keine 

Einschränkung aus Nr. 2 zur Anwendung kommt. 

 

2. Der Haftungsausschluß gem. Nr.1  gilt nicht: 

- bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln 

- bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 

- beim Fehlen einer ausdrücklich zugesicherten Eigenschaft 

- bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 

- bei Personenschäden 

 

3.  Die Ersatzpflicht ist auf den im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden begrenzt; dies gilt nicht bei grob 

fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln oder bei 

Personenschäden. 

 

4. Der Kunde haftet für jede auf äußeren Einflüssen 

beruhende Beschädigung sowie für ein Abhandenkommen 

der überlassenen Einrichtungen, da sich die Geräte in der 

Obhut des Kunden befinden und die Vermietung im 

Interesse des Kunden erfolgt. 

Auf äußeren Einflüssen beruhende Beschädigung sind 

beispielsweise 

- mechanische Beschädigung (Bruchstellen etc.) 

- Beschädigung aufgrund Überspannung und Blitzschlag 

- Beschädigung aufgrund Eintritt von Wasser oder sonstiger 

  Fremdstoffe in das Gerät an den Anschlüssen. 

Dem Kunden wird ausdrücklich eine Versicherung gegen 

Überspannung und Blitzschlag empfohlen, wie sie meist 

Bestandteil von Hausratversicherungen ist. 

 

5. Der Kunde haftet für Kosten, die durch eine befugte oder 

unbefugte Nutzung des Kundenanschlusses durch Dritte 

entstanden sind, sofern die Nutzung über die vorgesehene, 

nicht manipulierte Übergabeschnittstelle bzw. 

Übergabeeinrichtung des Kunden erfolgte oder der Kunde 

diese Nutzung zu vertreten hat. 

Die Haftung endet auf jeden Fall, sobald den Stadtwerken 

die missbräuchliche Verwendung von Zugangsdaten 

mitgeteilt wurden. 

 

6. Der Kunde ersetzt den Stadtwerken jeglichen Aufwand 

und Schaden, der aus dem vom Kunden zu vertretenden 

Versand von Spam-Nachrichten von oder über seinen 

Anschluss resultiert. 

 

 

§ 9 Datenschutz 

 

1. Erforderliche personenbezogene Daten des Kunden 

(Bestandsdaten) werden zum Zweck der Kundenverwaltung 

und Abrechnung elektronisch gespeichert. 

Zu den erhobenen und gespeicherten Daten zählen: 

- Name, Anschrift, Email-Adresse, Telefonnummer 

Bankverbindung und gewählter Tarif des Kunden, 

- Account-Informationen (Username/Passwort) 

- Zahlungsinformationen (Rechnungen, Datum der 

Zahlungseingänge, Mahnungen, Sperren) 

- Offene und bearbeitete Störungsmeldungen des 

Kunden 

Ferner werden zwecks Abrechnung Informationen über die 

Datenübertragungsmenge auf der Anschlussleitung des 

Kunden aufgezeichnet (Verkehrsdaten) und das Ergebnis 

dem Kunden monatlich zur Verfügung gestellt. Diese 

Verkehrsdaten können nach Ablauf der Widerspruchsfrist 

gegen nutzungsabhängige Entgeltabrechnungen (§ 5 Nr.2) 

gelöscht werden, sofern bis dahin keine Einwände 

erhoben wurden. 

Sie werden nach Rechnungserstellung baldmöglichst im 

Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit gelöscht.  

 

2. Eine Verwendung dieser Daten zu anderen Zwecken als 

den genannten, insbesondere eine Weitergabe an Dritte 

oder zu Werbezwecken, ist ausgeschlossen. 

 

3. Der Nutzer ist verpflichtet, jede Änderung der Anschrift 

oder -bei Bankeinzug- der Bankverbindung den 

Stadtwerken Marburg GmbH unverzüglich mitzuteilen.  

 
  

 

 


